
Regierungsrat schickt Gemeindestruktur-Reform in die Vernehmlassung 

 

Der Regierungsrat hat die Vorlage zur Gemeindestruktur-Reform in die Vernehmlassung 

geschickt. Die Vorlage umfasst eine Verfassungsänderung und ein neues Gesetz über die 

Gemeindefusionen. Wesentliches Merkmal der Vorlage ist es, dass sie auf dem Prinzip der 

Freiwilligkeit beruht. Jede Gemeinde soll weiterhin selbstständig entscheiden, ob sie fusio-

nieren will. Wenn eine Gemeinde fusionieren will, muss sie dies jedoch künftig innert eines 

vom Gesetz verbindlich vorgegebenen Fusionsplans (Fusionsrayon) tun. Der Fusionsplan 

setzt sich langfristig fünf starke, selbstständige Urner Gemeinden zum Ziel. Er dient einem 

doppelten Zweck. Einerseits will er sicherstellen, dass starke Gemeinden entstehen, die in 

der Lage sind, ihre Aufgaben gut und selbstständig zu erfüllen. Anderseits will er verhindern, 

dass schwächere Gemeinden "auf der Strecke bleiben", während die starken sich durch Zu-

sammenschlüsse noch weiter stärken.  

 

Die Vorlage setzt für Gemeindefusionen finanzielle Anreize. So unterstützt der Kanton fusi-

onswillige Gemeinden mit einem Projektbeitrag und einem Fusionsbeitrag.  

 

Der Projektbeitrag beträgt für jede Gemeinde, die sich mit einer anderen zusammen-

schliesst, Fr. 50'000.--. Der Anspruch besteht für jede Gemeinde nur einmal. Für den Fusi-

onsbeitrag sieht die Vorlage zwei Varianten vor. Beim Modell A erhält jede Gemeinden, die 

sich mit einer anderen zusammenschliesst, einen Fusionsbeitrag. Dieser beträgt Fr. 150.-- 

pro Kopf der Bevölkerung der fusionierten Gemeinden. Wenn mehr als zwei Gemeinden fu-

sionieren, erhöht sich der Fusionsbeitrag um den Faktor 1,5. Wie beim Projektbeitrag kann 

auch der Fusionsbeitrag nur einmal beansprucht werden.  

 

Das Modell B bezweckt, kleine Gemeinden gegenüber grösseren, bevölkerungsstarken zu 

bevorzugen. Deshalb wird bei diesem Modell nur jenen Gemeinden ein Fusionsbeitrag ge-

währt, deren Bevölkerungszahl unter 1'000 liegt. Fusionswillige Gemeinden, die diese Vo-

raussetzung erfüllen, erhalten unter dem Titel "Fusionsbeitrag" einen Grundbeitrag von Fr. 

200'000.-- und einen Ressourcenbeitrag.  

 

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens haben die Vernehmlassungsadressaten die 

Möglichkeit, zur Vorlage und zu den beiden Modellen Stellung zu nehmen. Die Vernehmlas-

sungsfrist dauert bis zum 31. August 2012.  

 

  


